
BESPRECHUNGEN

vergangenNen Jahrhunderts und nach Abhlehnung aller einseitigen spirıtualisieren-den Deutungen des Kirchenrechts betONT daß vertragskirchenrechtlicheRegelungen ohne Annahme einer gemeinsam Ebene rechtlicher Kommunika-tion VO: Kirche un! Staat nıcht möglich ien Auf die konkrete Frageeingehend, ob Konkordate und Kirchenvert
Staatsverfassung oder uch durch einfache spa

age i11ur durch die Änderung der
werden können, erklärt C daß einfache Gese

tere staatliche Gesetze aufgehobentZze die Gesetzesbindung, nichtjedoch die Vertragsbindung beseitigen könnte h, der Staat kannn Wwarfaktısch durch einfache lex posterlor Konkordate oder Kirchenverträge auf heben,darf ber nicht, WEn sich nıcht de Vorwurf der Vertragsbrüchigkeitzuziehen wıll Auch für die Zukunft mı1ßt bei elastischer Handhabung desvertragsrechtlichen Instrumentariums dem Vertragskirchenrecht in der Demo-kratie, die ine Gruppengesellschaft sel, SOBße BedeutungDen abschließenden Artikel des Bande schrieb Werner Weber überReichweite der Bekenntnisschulgarantie in Artikel des Reichskonkordats‘“‘
„Die

(. Dem Verf. ist beizupdes Art uch weiter
flichten, wWeinin betont, daß der Staat aufgrundhın verpflichtet sel, eim Vorliegen bestimmterVoraussetzungen auf Antrag Bekenntnisschulen einzurichten, daß ber dieAnforderungen, die heute in diesem Zusammenhan einen geordneten Schul-betrieb gestellt werden müßten, ungleich höher selen als Z Zeitpunkt desAbschlusses des Reichskonkordates.

Die Festschrift ist ine würdige Ehrengabe für einen verdienten und hoch-geachteten Kirchenjuristen. Durch ihre vorzüglichen un großenteils aktuellenAbhandlungen erweılst S1E siıch geradezu als Kompendium der gegenwärtigenProblemstellung und Tendenzen un zugleich als Ausdruck eines erfreulichenAusbaus des evangelischen Kirchenrechts. Darüber hinaus bringt S1e ber ucheinige bedeutsame klärende Beıiträge umstrittenen Fragen 4US dem Gebiet derBeziehungen VO:!  $ Kıirche und Staat. Listl,
Staat und Gesellschaft, Festgabe für Günther Küchenhoff ZUM Geburtstag21 August 1967. Hrsg. VO:  $ Franz Mayer. 80 3F9 5 Göttingen 1967,Schwartz. Ln

Abwechslungsreich und vielseitig WwIe das Leben des zuerst als Richter
Breslauer Amts-, and- und OUOberlandesgericht, später als Rechtsanwalt und
Syndikus bedeutender arztlıcher Vereinigungen und schließlich seit 1956 als
Lehrer der Rechtsphilosophie, des Staats- un! Verwaltungsrechts sSOwie des
Arbeitsrechts tätigen Würzburger ÖOrdinarius sind uch die in dieser Festschrift
vereinigten insgesamt Beıiträge, VO:  - denen 1n dieser Besprechung 11ur ine
repräsentative Auswahl erwähnt werden kann

Einige Kernfragen aus dem Bereich des modernen Staatskirchenrechts behandelt
der Herausgeber dieser Festschrift, Franz Mayer (Regensburg), 1in seiner Dar-
stellung ‚„Staat und Kirche**“ (59—-78) Er geht aus VO:  $ dem gewandelten Selbst-
verständnis der nachkonziliaren katholischen Kiırche hinsıchtlich ihres Auftragsin der Welt un! VO: den Wandlungen, die uch in der Staatsauffassung uNsSseCICr
eit beobachtet werden können. Das heutige Staatskirchenrecht SeCe1 gekenn-zeichnet VO: einem Verständnis der 1n das Bonner Grundgesetz inkorpo-rierten Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassun einer erheblichen Aus-
weitung des Vertragskirchenrechts, der Anerkennung Lehre VO:  a der Koordi-
nation VO: Staat und Kirche und schließlich durch ein partnerschaftliches Verhält-
nN1ıs VO:  - Kıiırche und Staat. Be1 der Erörterung des Begriffs der Koordination ware
freilich ine intensivere Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur und
besonders mıit den gegensätzlichen Thesen VOLl Quaritsch wünschenswert
SCWESECNM., Vor allem hätte der Leser ine Bestimmung dessen erwartet,
w2as der Verf. Nte ‚„‚Koordination VO: Staat und Kirche‘“‘ versteht und was
dieser Begriff über die in Art 137 Abs WeimR V 5 Art 140 ent-
haltene Eıgenständigkeit un:! Autonomie der Kirchen un! übrigen Religions-
gemeinschaften hinaus zusätzlich besagt.Miıt der Thematik ‚„‚Kirchensteuer und Grundgesetz‘” (155-171 befaßt sich der
pragnante und instruktive Beitrag VO:  m Heinz Paulik (Würzburg). Der Verf. bietet
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einleitend einen kurzen Abrıß der verfassungsrechtlichen Grundlagen des deut-
schen Kırchensteuerrechts un! entwickelt anschließend Au dem Hiıntergrund der
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Grundsätze, die
die Kirchen be1 der Besteuerung gylaubensverschiedener, konfessionsverschiedener
und konfessionsgleicher hen berücksichtigen haben.

In den Bereich der kirchlichen Rechtsgeschichte gehören die Abhandlungen
VO:  $ Frriedrich Merzbacher (Würzburg) über {DIe Staatslehre des Dominikaners
Girolamo Savonarola 87-101) und aul Mikat (Bochum über „Die Retorm der
Benediktinerabtei GCorvey durch die Bursfelder Kongregation"Den Schwerpunkt dieser Festschrift bildet jedoch ine Reihe bedeutender und
interessanter Beıliträge aus dem Gebiet des Arbeits-, Staats- und Verwaltungsrechts.Überzeugend und mit gzroßem Nachdruck trıitt Landesarbeitsgerichtspräsident1. 'erbert Monjau (Düsseldorf) in seinem Artikel AAder Schutz der So% 1NCQa-tiven Koalitionsfreiheit“‘‘ (121—-132 für das in Art Abs Satz des (Grund-
ese  C! geschützte ‚„Fernbleiberecht‘“‘ der Arbeıitgeber und Arbeitnehmer VO:!
Koalitionen 1n. Differenzierungsklauseln gegenüber Nıichtmitgliedern betrachtet

als unwirksam, SOWeIlt S1ie einen wirtschaftlichen Druck auszuüben vermogen.Tarıtausschlulßklauseln jeder Art selen nichtig.
Hans Carl /Nipperdey, der frühere Präsident des Bundesarbeitsgerichts, prüft in

seiner Untersuchung SE Frage des Boykotts der ‚billigen Flaggen‘ (133-154die 1m Ergebnis verneinte Frage, ob die unte den „billıgen Flaggen‘“‘ der Staaten
Panama, Liberia, Honduras und Costa Rıca fahrenden Handelsschifte, die in den
allermeisten Fällen US-Reedern gehören, denen darum geht, durch die Anheue-
ung nıcht-amerikanischer Matrosen den hohen, VO:  - den amerikaniıschen Gewerk-
schaften geforderten Personalkosten und Sozialbeiträgen auszuweichen, VO':
deutschen Hafenarbeitern aus Sympathie den US-Gewerkschaften boykottiertwerden dürfen. Rechtswidrig ware nach uch ein Sympathiestreik deutscher
Hafenarbeiter ihre Hafenarbeitgeber, da dieser Streik ausschließlich der
Durchsetzung des rechtswidrigen Boykotts dienen würde

Eıiınen gründlichen zusammentfassenden Bericht über die bisherige ausgedehnteund für das deutsche Wırtschaftsleben hochbedeutsame Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts Zu Grundrecht der Berufsfreiheit des Art. Abs
des Grundgesetzes bietet aus langjähriger intimer Kenntnis dieser aterle
Bundesverfassungsrichter erbert Scholtissek 1in seinem Beitrag ‚„„Die Berutfstfreiheit
und der Regelungsvorbehalt des Art Abs Grundgesetz‘“‘ (203-214Schwere Bedenken die VOTr allem VO: gewerkschaftlicher Seite geforderteAusdehnung der qualifizierten, der heutigen Montan-Mitbestimmung auf
die Großbetriebe aller Wirtschaftszweige erhebt Woalter Weddigen (München) in
seiner Abhandlung „Produktivitätsgefahren einer Geltungsausdehnung der

ualifizierten Miıtbestimmung‘“‘ (327-3 Der Verft. äußert die Befürchtung,ß bei einer Verallgemeinerung der Montan-Mitbestimmung unNnserer Wirtschaft
uch international manche Produktivitätsnachteile entstehen würden. Der
Kapitalzufluß AausS dem Ausland würde fühlbar stocken, und deutsche Kapitalienwürden dann schr bald ihren Weg in das Ausland suchen, ‚„‚den Gefahren eines
Dreinredens VO nicht sachverständiger und dabei uch nicht verantwortlicher
Seite 1in die Wiırtschaftsführung entgehen‘‘. Schließlich würde den Gewerk-
schaften durch die Einführung der aritätischen Mitentscheidung in der Wiırt-
schaftsführung 1ne noch weit Zrö DE monopolistische und politische Macht
verschaflt werden, als Sie heute uch VO: den größten Konzernen erreicht werde,die immerhin unte: dem Druck der freien Konkurrenz und des Verbraucherwillens
ihrer Kundschaft stünden (340 f.)Mit der Problematik ‚„Sozlalhilfeanspruch und Soz1ialstaatlichkeit‘“ (343—35befaßt sich W Ihelm Wertenbruch (Bochum). Er vertritt die überzeugende These,daß kein A Art Abs Satz des Grundgesetzes unmittelbar folgerndes‚„unverletzliches un! unveräußerliches Menschenrecht‘“‘ auf Sozialhilfe gebe, das
ein bestimmtes „individuelles‘““ Existenzminimum garantiere. Vielmehr könne
‚„der Staat schlechthin lediglich moralisch verpflichtet se1n, universell einen
Gemeinwohl-Zustand schaflfen und erhalten, der jedem Menschen
gleichermaßen‘‘ ermögliche, seine personalen Anlagen Zur Persönlichkeit
entfalten
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Besondere Erwähnun verdient schließlich noch die abgeklärte und zeitnaheBetrachtung des GöttingeCr Staatsrechtlers Werner Weber ZU; IThema ‚„‚Der deutscheBürger und sein Staat‘‘( Mıt tiefem Ernst unterstreicht der Verf. dieNotwendigkeit eines gesunden Staatsbewußtseins als Voraussetzung für denBestand uLlserer freiheitlichen Demokratie. Hs stellt keine Übertreibung dar, wenndie grundsätzliche Einstellung zahlreicher Bürger der Bundesrepublik ihremStaat dahingehend diagnostiziert, daß die Indıviduen, sehr sSie auf der einenSeite Nte vermeintlich rechtsstaatlichen Aspekten dem Staate feindlich undabwehrend begegnen, auf der anderen Seite sich ihm bereitwillig nähern, „indemS1e VO ihm sozlalstaatliıche Leistungen erheischen“‘ Gerade verschiedenejüngste Ereignisse 1im Bereich der studentischen Jugend bestätigen die Rıchtigkeitder Auffassung W.s, daß WIr in dem überall in der Welt vorgefundenen Tat-bestand, für den das Wort Vaterlands- oder Staatsbewußtsein steht, den einfachen
un: Hen begreif baren Ausdruck eines elementaren menschlichen Instinkts der
Selbstbehauptung in der politischen Gemeinschaft erkennen mussen. Deshalb
warn der Verft. Zu Schluß mıit Recht davor, mn Verlegenheit, Skepsis oder
intellektuellem Besserwissen die Bereitschaft ZU Staate verflüchtigen‘“‘Die Festschrift für Küchenhoff, VO:  } deren Beıiträgen neben mehreren rechts-
historischen Abhandlungen noch die Untersuchungen VO: Bundesrichter Bernhard
Mattern, Grundsätzliches TIreu un! Glauben im Steuerrecht 9-57) T’heodor
Mayer-Maly (Salzburg), ber die Entwicklung der akademischen Lehre des
Arbeits- und Sozialrechts in Österreich (79—-86), Hans Sattes (Würzburg), Psychia-trische Überlegungen ZuUur forensischen Beurteilung neurotischer Störungen>Georg C hristoph VoONM Unruh (Leer), Administrative Vollzugsmaßnahmen1m Rahmen polizeilicher Befugnisse (265—-27 SOWIle die theologische Darstelung‚„„Wahrheit, Gerechtigkeit un! Liebe 1m Aufbau der Gemeinschaft nach dem
Neuen Testament‘“‘“ VO aul LV’iktor 'arnach (Salzburg) ine eingehende Ü )ar-
stellung verdienen würden, erweist sich nıcht 11Ur als ehrendes Dokument für
einen, wı1e die Tabula gratulatoria nde des Bandes (373—-375 zeigt, hoch-
geschätzten Lehrer des Rechts. Wegen des Gewichts und der Aktualıtät ihrer
vielen edeutsamen Beiträge wird S1e uch in der rechtswissenschaftlichen
Literatur ine angesehene Stellung einnehmen. Listl;

Die Kirchensteuer In der Bundesrepublir. Gr. 80 (232 5
Bad Homburg V, Berlin Zürich 1968, Gehlen.
Das deutsche Kirchensteuersystem, wie siıch 1m Laufe der etzten siebzig

Jahre entwickelt hat, zählt jenen Bereichen des deutschen Staatskirchenrechts,
die TST in jüngster eıit in der rechtswıissenschaftlichen Diskussion und darüber
hinaus besondere Beachtung und Publizität gefunden haben Nıcht 7uletzt hat ine
Serlie VO: Urteilen, die das Bundesverfassungsgericht 1965
strittenen Fragen des Kirchensteuerrechts verkündet hat, dazu den Anstoß C
ben, die Staats- und verfassungsrechtlichen Grundlagen des geltenden deutschen
Kirchensteuerrechts einer se1it langem fälligen intensiven Erörterung und ber-
prüfung unterziehen.

In vorbildlicher Weise behandelt die vorliegende Darstellung sämtliche Rechts-
fragen, die auf dem Gebiet des Kirchensteuerwesens in den etzten Jahren Gegen-
stand wıissenschaftlicher Auseinandersetzung und VOoOr allem gerichtlicher Ent-
scheidungen geworden sind. Wie der Verf. im Votrwort betont, Stamımt die er
un! bisher einzige Gesamtdarstellung des deutschen Kirchensteuerrechts Aus der
Feder des spater lange elit in Frankfurt Main unterrichtenden Staatsrechts-
lehrers un! Staatskirchenrechtlers Friedrich G2ese. Seine umfangreiche Bonner
Habilitationsschrift ‚„‚Deutsches Kirchensteuerrecht‘‘, die als Heft 69—71 in den
VO: Ulrich Stutz herausgegebenen ‚„„‚Kirchenrechtlichen Abhandlungen“‘ erschienen
ist (Stuttgart 1910; Neudruck Amsterdam brachte in bewundernswürdiger
Vollständigkeit das evangelische und katholische Kirchensteuerrecht sämtlıcher
deutschen Staaten. Diese bedeutende Leistung Gieses, die für das Verständnis der
Grundlagen uUu1NsSsSeCTrTES geltenden Kirchensteuerrechts nach wıe VOor unentbehrlich
ist, besitzt verständlicherweise heute ın vieler Hinsıcht Nur noch rtechtshistorischen

ert.
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